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Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg

Änderung der Prüfungsordnungen für die Durchführung
von Abschluss- und Umschulungsprüfungen.

sowie für die Durchführung von Fortbildungs- und AEVO-Prüfungen

Die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg ändert aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom
21. August 2013 als zuständige Stelle für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen gemäß § 47 Absatz 1 und
2 in Verbindung mit § 79 Absatz 4 Berufsbildungsgesetz sowie für die Durchführung von Fortbildungs- und AEVO-Prüfungen
gemäß § 56 Absatz 1 in Verbindung mit § 47 Absatz 1 Berufsbildungsgesetz, wie folgt:

§ 27 der Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen sowie § 24 der Prüfungsordnung
für die Durchführung von Fortbildungs- und AEVO-Prüfungen werden in Absatz 2 um folgenden Satz 2 ergänzt:

„Im Prüfungszeugnis soll darüber hinaus ein Hinweis auf die vorläufige Einordnung des Abschlusses im Deutschen Qualifikati-
onsrahmen (DQR) und das sich aus der Verknüpfung des DQR mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) ergebende
EQR-Niveau enthalten sein."

Inkrafttreten:.

Die Änderungen treten am Tage ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Lüneburg, 21. August 2013

Olaf Kahle, Präsident

Michael Zeinert, Hauptgeschäftsführer
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